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Index

20/01 Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch (ABGB)

32/07 Stempelgebühren Rechtsgebühren Stempelmarken

Norm

ABGB §1090

GebG 1957 §33 TP5

1. ABGB § 1090 heute

2. ABGB § 1090 gültig ab 01.01.1812

Rechtssatz

Für die Abgrenzung unterschiedlich geregelter gebührenp:ichtiger Rechtsgeschäfte voneinander ist deren

zivilrechtliche Einordnung maßgebend. Das Zivilrecht kennt keinen vertypten Vertrag über "passives sharing", vielmehr

bleibt es der Privatautonomie der Vertragsparteien überlassen, im gesetzlichen Rahmen die wechselseitigen Rechte

und P:ichten zu bestimmen. Die Gestaltungsfreiheit im Rahmen der Privatautonomie eröBnet damit nicht nur einen

Vertragstyp, sondern eine Vielzahl von möglichen vertraglichen Gestaltungen über die Nutzung von Infrastruktur (vgl.

idS VwGH 27.11.2019, Ra 2019/16/0179, zu Windkraftanlagen).Für die Abgrenzung unterschiedlich geregelter

gebührenpflichtiger Rechtsgeschäfte voneinander ist deren zivilrechtliche Einordnung maßgebend. Das Zivilrecht kennt

keinen vertypten Vertrag über "passives sharing", vielmehr bleibt es der Privatautonomie der Vertragsparteien

überlassen, im gesetzlichen Rahmen die wechselseitigen Rechte und P:ichten zu bestimmen. Die Gestaltungsfreiheit

im Rahmen der Privatautonomie eröBnet damit nicht nur einen Vertragstyp, sondern eine Vielzahl von möglichen

vertraglichen Gestaltungen über die Nutzung von Infrastruktur vergleiche idS VwGH 27.11.2019, Ra 2019/16/0179, zu

Windkraftanlagen).
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